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Durch Beschluss vom 23. November 2009 werden die bisherigen Fonds  
 
Legat für arme kranke Gemeindebürger Kapital per 23.11.09  Fr.     6‘138.55 
Legat Rieder Rosa    Kapital per 23.11.09  Fr. 187‘491.85 
Legat Fürsorge-Härtefälle   Kapital per 23.11.09  Fr.   21‘489.10 
Legat Karlen-Batzli    Kapital per 23.11.09  Fr.     4‘303.40 
Legat Jakob Ischer    Kapital per 23.11.09  Fr.     2‘349.90 
 
in den neuen  
 

Fonds für soziale Zwecke 
 
zusammen geführt.  
 
Der Gemeinderat von Erlenbach i.S. erlässt nachfolgende 
 
 

Verordnung 
über die Verwendung dieses Fonds  

 
1. Das Grundkapital des Fonds beträgt Fr. 100‘000.00 (hunderttausend) 

 
2. Das über das Grundkapital hinausgehende Fondsvermögen darf wie folgt verwendet werden: 

 
Beiträge an Aufgabenhilfe, Aus- und Weiterbildungsbeiträge an sozial benachteiligte 
Einwohner, Beiträge an Jugendtreff und weitere Jugendveranstaltungen, Beiträge an 
Altersveranstaltungen, Beiträge an familienergänzende Massnahmen, Beiträge an Bibliothek, 
Beiträge an Projekte zur sozialen Integration innerhalb der Gemeinde, Beiträge an nicht 
gedeckte Kosten infolge Krankheit, Unfall oder Behinderung, Beiträge an Hinterbliebene. 
 

3. Der Gemeinderat richtet die Beiträge gemäss Ziff. 2 auf Gesuch/Antrag hin aus.  
Ueber Beiträge bis Fr. 500.00 pro Fall entscheidet das zuständige Ressortmitglied Soziales 
nach gewissenhaften Abklärungen in eigener Kompetenz.  
 

4. Das Fondskapital wird verzinst. 
 
Erlenbach, 23. November 2009   GEMEINDERAT ERLENBACH  

Der Präsident:  Die Sekretärin: 
 
 
Peter Brügger  Sonja Wiedmer 

 
 
Vorliegende Verordnung wurde an der Sitzung vom 23. November 2009 genehmigt. Sie tritt in Kraft 
sobald das Amt für Gemeinden und Raumordnung der Fondszusammenlegung zugestimmt hat.  


